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Wenn nun in einer Urkunde von 12891
) bei Grenzstreitigkeiten zwischen den 

Dominikanern zu Kammin und Soldin diese Grenzen als i. ]. 1252 zwischen nen 
Mönchen zu Kammin und Strausberg festgesetzt bezeichnet werden (terminos . . 
secundum limitacionem fadam inter eos [Camin.] et Struthbergenses), muß man 
wohl schließen, daß vor 1252 in Soldin noch keine Dominikaner waren; weiter 
ist es nicht ganz unwahrscheinlich, daß sie von Strausberg aus dorthin ge
kommen sind. Velmutlich fanden sie zunächst, ähnlich wie in Seehausen, an 
irgend einer andern Stelle Unterkunft, ehe sie sich an die Erbauung ihres eigenen 
Heims machten, weil bei der Verleihung von Zoll- und Zinshebungen an die Stadt durch 
die Markgrafen im jahre 1281") von einem ehemaligen Hof der Mönche gesprochen 
wird, der nebst den anliegenden Grundstücken abgabenfrei bleiben soll ( ... censu 
excepto, qui prouenerit de ortis adiacentibus curie et de Curia, que fuerat 
monachorum). Von wem sie diese Grundstücke in der Stadt bekamen, ist nicht 
bekannt. Wahrscheinlich hat aber auch hier, wie überall vorher, der Landesherr 
tätigen Anteil an der Stiftung genommen, zumal er 1298 bei Gründung des 
Kollegiatstiftes Sold in den dortigen Predigermönchen die bereits früher von ihm 
verliehene Holzgerechtigkeit bestätigt (donamus liberam facultatem Iigna secandi 
et sumendi ... pro edifiöis et aliis suis usibus, quia eandem gratiam a nobis ante 
fundationem ecc\esie (des Domes) habuerunt)3). 

Die weit nach Osten vorgeschobene Lage des Ortes führte bereits 1281 auf 
dtm Generalkapitel zu florenz, desgleichen im folgenden jahre zu Wien den Be
schluß herbei, Sold in an Polen abzugeben, "cum . . . in provincia Polonie esse 
dicatur"'), und dafür Greifswald, Pasewalk und Kammin an die Teutonia über
gehen zu lassen; doch unterblieb die endgültige Bestätigung 1283 zu Montpellier. 

Auffallend früh erwarben die Soldiner Mönche Grundbesitz. Nach Hensel 
gehörte dem Kloster schon im 13. (?) jahrhundert ein Vorwerk -in Woltersdorf 
als freigut; es wurde aber später freiwillig an den neumärkischen Statthalter 
abgetreten, der es 1459 dem Magistrat schenkteS). Zuverlässiger ist eine Urkunde 
von 13266

), nach der der Soldiner Rat den Brüdern einen dem Kloster gegen
über auf dessen Nordseite liegenden Platz (area) von 7 Ruten Länge und 
4 y; Ruten Breite für alle Zeiten erblich zueignete mit der Erlaubnis, daß sie dort 
1 oder 2 Häuser nach ihrem Belieben bauen könnten; dabei sollten, un
abhängig von der Bebauung, an der ganzen Stelle nur die Pflichten eines Bürger
hauses haften. Die Mönche hatten somit wohl eine ständige Einnahmequelle, da 
Teilbefreiung von den bürgerlichen Pflichten die zu erbauenden Häuser be
gehrenswert machen mußte. 

Von andern Einkünften ist uns nichts weiter urkundlich überliefert, als daß 
man aus der Aufnahme der Soldiner fischer in die Gemeinschaft der geistlichen 
Verdienste aller Dominikanerklöster der Nation Brandenburg im jahre 15047) 

wieder auf besondere Zuwendungen seitens dieser Gilde sowohl bei Ausstellung 
der Urkunde als auch bei den einzelnen Andachtsübungen für ihre Verstorbenen 
schließen muß. 

In vorreformatorischer Zeit finden wir die Klostergebäude nur zweimal er
wähnt: zuerst, als 1434 die Hussiten Soldin einnahmen, die Stadt anzündeten und 
neben andern Gotteshäusern auch die Klosterkirche nebst den anstoßenden Ge
bäuden verwüsteten8). Sodann wird vom jahre 14709) berichtet, daß Ritterschaft 
und Städte der Neumark im Kloster ein Schutz- und Trutzbündnis geschlossen 
hätten. 

Die Wiederherstellung der Ruinen muß aber bald begonnen haben, da der Hoch
meister des Deutschritter-Ordens 1437' °) dem Prior johann Brussow und einem 
Mönche aus Soldin die Genehmigung zu einer Kollekte erteilt für Wiederaufbau 
des Klosters und Wiederanschaffung von Büchern, kirchlichen Gefäßen und Glocken. 

Als dann zur Reformationszeit die Stadt öfters von feuersbrünsten heim
gesucht und 1530 und 1539 sogar "sampt der Kirchen vnd dem Rathause im g runde 
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